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Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die 

Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-

Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2026, GSNE-VO 

2013 – Novelle 2026); Stellungnahme 

Bezug: E-Mail 20.10.2025 9:31 E-Control  

 

landeslegistik@salzburg.gv.at 

Mag. Thomas Feichtenschlager 

Telefon +43 662 8042-2290 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zum im Gegenstand bezeichneten Verordnungsentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesre-

gierung folgende Stellungnahme bekannt: 

 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum – so wie die Grafik in den Erläuterungen es darstellt - die 

Netznutzungsentgelte auf der Netzebene 2 in Salzburg am deutlichsten steigen. Die auf den § 

10 Abs 8 Bezug habende Begründung in den Erläuterungen stellt auf höhere Kosten, eine redu-

zierte Tarifierungsmenge und geringere Fernleitungsentgelte ab. Letzteres sollte sich auf alle 

Bundesländer in gleicher Weise auswirken, eine reduzierte Tarifierungsmenge kann nicht nach-

vollzogen werden, da der Endkundenabsatz nach den dem Land Salzburg vorliegenden Daten in 

Salzburg eher unterdurchschnittlich gesunken ist. Damit bleiben einzig höhere Netzkosten. Hier 

fehlt eine ausreichende Grundlage zur Beurteilung, sodass in Summe festgehalten werden muss, 

dass die geplanten Änderungen für die Netzebene 2 nicht nachvollzogen werden können.  

Es wird um eine nochmalige Prüfung der vorgeschlagenen Tarife durch die E-Control ersucht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung: 

Dr. Paul Sieberer 
Amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur oder des elektronischen Siegels finden Sie unter 

www.salzburg.gv.at/amtssignatur 
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Ergeht an: 

 

1. Energie-Control Austria, Rudolfsplatz 13A, 1010 Wien, E-Mail 

2. Amt der Burgenländischen Landesregierung, E-Mail: CC 

3. Amt der Kärntner Landesregierung, E-Mail: CC 

4. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

5. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

6. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, E-Mail: CC 

7. Amt der Tiroler Landesregierung, E-Mail: CC 

8. Amt der Vorarlberger Landesregierung, E-Mail: CC 

9. Amt der Wiener Landesregierung, Magistratsdirektion der Stadt Wien, Geschäftsbereich 

Recht - Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten, E-Mail: CC 

10. Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, Schenkenstraße 4, 

1010 Wien, E-Mail: CC 

11. Bundeskanzleramt - Präsidialsektion I, E-Mail: CC 

12. Institut für Föderalismus, E-Mail: CC 

13. Abteilung 4 Lebensgrundlagen und Energie, Bundesstraße 6, Postfach 527, 5071 Wals-

Siezenheim, Intern 
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